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FAQs – Fragen und Antworten – zum Projekt 

„Nachhaltiges technisches Empowerment von Fachberatungsstellen und Frau-

enhäusern in der Corona-Pandemie“ (Hilfesystem 2.0) 

- Fassung vom 10.11.2021 - 

 

Das Projekt „Hilfesystem 2.0“ zielt darauf ab, Frauenhäuser und Fachberatungsstellen bei einem 

professionellen Umgang mit den digitalen Herausforderungen der Corona-Pandemie zu unterstüt-

zen. Im Zentrum stehen die Verbesserung der technischen Ausstattung, die erforderliche Qualifi-

zierung der Mitarbeiter_innen in diesem Zusammenhang sowie Dolmetschleistungen für die Bera-

tung gewaltbetroffener Frauen und Mädchen. 

Das Projekt wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) im 

Rahmen des Bundesprogramms „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ gefördert und wird durch 

Frauenhauskoordinierung e.V. (FHK) umgesetzt. Das zuwendungsrechtliche Verfahren wird von 

der Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung mbH (gsub mbH) begleitet.  

Insgesamt stehen für die Förderung von Corona-bedingten Bedarfen im Rahmen des Projekts „Hil-

fesystem 2.0“ ca. 4 Mio. Euro zur Verfügung. Von dem Budget sind auch die Verwaltungsausgaben 

zu bestreiten.  

Zuwendungen sind Steuergelder, die an Stellen außerhalb der öffentlichen Verwaltung fließen, um 

gesellschaftlich wichtige Ziele zu fördern. Dafür müssen bestimmte Verfahren und Regeln beach-

tet werden. Im Folgenden werden Ihnen die wichtigsten Schritte zum Zuwendungsverfahren für 

dieses Projekt vorgestellt und FAQs (frequently asked questions) beantwortet. Die FAQs werden 

fortlaufend und nach Bedarf aktualisiert und als neue Version auf das Online-Portal ProDaBa 

hochgeladen.  

Wer kann Zuwendungen beantragen?  

Als Zuwendungsempfänger_innen kommen nichtstaatliche Organisationen, wie z. B. Vereine, (ju-

ristische Personen des Privatrechts) und öffentliche Träger_innen, wie z. B. Kommunen, (juristi-

sche Personen des öffentlichen Rechts) in Betracht, die Aufgaben im Hilfesystem für gewaltbe-

troffene Frauen und deren Kinder wahrnehmen. 
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Träger_innen von Frauenhäusern, Frauenschutzwohnungen und Fachberatungsstellen mit einem 

Schwerpunkt zu Gewalt gegen Frauen und Mädchen können Zuwendungen beantragen.  

Zu den Fachberatungsstellen zählen insbesondere Frauenberatungsstellen, Frauennotrufe, Bera-

tungsstellen zu sexualisierter Gewalt und Interventionsstellen.  

Die Träger_innen müssen organisiert sein bei 

• Frauenhauskoordinierung e.V. (FHK), 

• Bundesverband Frauennotrufe und Frauenberatungsstellen e.V. (bff), 

• Zentrale Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser (ZIF), 

• Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V. (KOK), 

oder  

• Träger_innen weiterer Frauenhäuser, Frauenschutzwohnungen und Fachberatungsstellen 

mit dem Schwerpunkt Gewalt gegen Frauen und Mädchen sein, die eine regelmäßige För-

derung von Ländern und/oder Kommunen erhalten. 

Jede_r Träger_in kann für jede seiner_ihrer Einrichtungen Fördermittel bis zu den wie folgt maxi-

malen Fördersummen beantragen.  

Im Projektstrang I konnten im ersten Antragsverfahren mit der Frist zum 15.01.2021 Fördermit-

tel in Höhe von bis zu 6.000 Euro beantragt werden. In einer zweiten Förderwelle mit der Frist 

zum 15.01.2022 können neue Anträge für zusätzliche Fördermittel in Höhe von bis zu 6.000 Euro 

pro Einrichtung gestellt werden.  

Im Projektstrang II können mit der Frist zum 31.03.2022 Anträge gestellt werden, wenn die maxi-

male Fördersumme pro Einrichtung in Höhe von 6.000 Euro bisher noch nicht ausgeschöpft 

wurde.  

Wie läuft das Zuwendungsverfahren ab?  

Im Vorfeld der Förderung  

• Registrierung im Online-Portal ProDaBa 

• Einreichen eines Antrags bei der gsub mbH  
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Nach positiver Antragsprüfung 

• Abschluss eines Weiterleitungsvertrags mit FHK  

• Anforderung der Mittel bei der gsub mbH 

• Verausgabung der Mittel: Kauf der technischen Ausstattung, Abschluss und Vergütung von 

Honorarverträgen  

Nach Abschluss der Förderung 

• Erstellung eines Verwendungsnachweises für die gsub mbH 

Für das Zuwendungsverfahren sind verbindlich die seitens der gsub mbH über das Online-Portal 

ProDaBa bereitgestellten Online-Formulare zu nutzen. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben müssen 

der Antrag, die Mittelanforderung, (bei überjährigen Vorhaben) der Zwischennachweis sowie der 

Verwendungsnachweis mit Originalunterschrift zusätzlich auf postalischem Weg bei der gsub 

mbH eingereicht werden:  

gsub mbH 

Hilfesystem 2.0 

Kronenstraße 6 

10117 Berlin 

Welche Fristen gelten beim Antrags- und Förderverfahren?  

Antragstellung  

Anträge können für Projektstrang I ab sofort und für Projektstrang II weiterhin über das Online-

Portal gestellt werden. Voraussetzung dazu ist eine erfolgreiche Registrierung, um einen Zugang 

zum Online-Portal zu erhalten. Dies kann bis zu 48 Stunden Zeit in Anspruch nehmen.1  

Anträge können für Projektstrang I bis zum 15.01.2022 (Posteingang)2 und für Projektstrang II 

bis zum 31.03.2022 (Posteingang) gestellt werden und müssen grundsätzlich zwei Wochen vor 

                                                           
1 Träger_innen, die bereits im Online-Portal registriert sind, müssen sich nicht neu registrieren; ggf. ist eine Freischal-

tung für den Projektstrang I bzw. II notwendig. Hierzu schreiben Sie bitte eine E-Mail an hilfesystem@gsub.de.   

2 Aufgrund der kurzen Projektlaufzeit wird bei der Antragstellung für Projektstrang I das ‚Windhundprinzip‘ gelten. 

Das bedeutet, dass die Anträge in der Reihenfolge ihres Eingangs geprüft und bewilligt bzw. ggf. abgelehnt werden. Es 

empfiehlt sich daher frühzeitig einen Antrag zu stellen.   

mailto:hilfesystem@gsub.de
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geplantem Vorhabenbeginn postalisch vorliegen. Rückwirkende Bewilligungen sind generell nicht 

möglich. Der Projektzeitraum endet für Projektstrang I zum 31.03.2022 und für Projektstrang II 

entweder zum 31.12.2021 oder zum 31.07.2022. Überjährige Vorhaben sind in Einzelfällen mög-

lich.  

Mittelanforderung  

Mittel können nach dem Abschluss des Weiterleitungsvertrags mit FHK über das Online-Portal an-

gefordert werden.  

Mittelverausgabung   

Ausgaben müssen bis zum Vorhabenende belegmäßig entstanden und bezahlt worden sein. Das 

bedeutet, dass eine Rechnung über Ihre Ausgaben im Vorhabenzeitraum vorliegen muss. Je nach 

Umfang der Leistung sind die entsprechenden Vorgaben zur Vergabe von Aufträgen zu beachten 

(siehe die Frage weiter unten: Müssen Vergleichsangebote eingeholt werden?). Falls die Mittel nicht 

gänzlich innerhalb von 6 Wochen nach Zahlungseingang auf dem Konto Ihrer Organisation ver-

ausgabt werden, müssen die verbliebenen Mittel zwingend an FHK zurücküberwiesen werden. 

Verwendungsnachweis  

Verwendungsnachweise (Sachbericht und zahlenmäßiger Nachweis) müssen über das Online-Por-

tal erstellt und spätestens zwei Monate nach Projektende postalisch übermittelt werden. Sie wer-

den zu gegebener Zeit dazu ausführlich informiert. 

Was kann beantragt werden?  

Die beantragten Zuwendungen müssen sich aus einem Sonderbedarf durch die Corona-Pandemie 

ergeben. Das Hilfesystem soll sich mittels des Projekts an solche Herausforderungen, die mit Kri-

sensituationen im Allgemeinen und mit Pandemiesituationen im Besonderen einhergehen, durch 

nachhaltiges technisches Empowerment anpassen können. Dazu zählt auch die dafür erforderli-

che Qualifizierung der Mitarbeiter_innen sowie Dolmetschleistungen für die Beratung gewaltbe-

troffener Frauen und Mädchen. Dabei ist zu beachten, dass keine Zuwendungen für Regelfinanzie-

rungen des Hilfesystems beantragt werden können und dass der Corona-bedingte Sonderbedarf 

bei der Antragstellung jeweils begründet werden muss.  
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Zuwendungsfähig sind im Projektstrang I Technik: 

• Anschaffungen zur Verbesserung der technischen Ausstattung in Frauenhäusern, Frauen-

schutzwohnungen und Fachberatungsstellen, die aufgrund der Corona-Pandemie notwen-

dig sind 

Als technische Ausstattung im Projektstrang I kann insbesondere Folgendes beantragt werden:  

o PCs, Notebooks/Tablets, Bildschirme, Verbindungskabel 

o Lizenzen für Softwareprogramme3 und moderne Betriebssysteme 

o leistungsfähige Telefone und Telefonanlagen 

o Ausrüstungen für Videokonferenzen (wie Webcam, Headset und Mikrofon) 

o leistungsfähige Internetzugänge (wie WLAN-Router und -Verstärker, LAN-Kabel) 

o Drucker (mit Scan- und Kopierfunktion) 

o Beamer und Whiteboards 

o Digitalkameras 

o externe Festplatten und USB-Sticks 

o Einrichtung einer Serverstruktur im PC-Netzwerk (z. B. VPN) 

o Smartphones (für Mitarbeiter_innen und als Leihgabe für Frauen und deren Kinder, insbe-

sondere wenn diese von digitaler Gewalt betroffen sind) 

o Kosten für Telefon- und Internet sowie Smartphone-Verträge und IT-Installationen  

Bitte beachten Sie, dass Geräte wie PCs, Laptops und Tablets zum Zwecke des Homeschooling 

nicht förderfähig sind. Hintergrund ist, dass der schulische Bereich Sache der Länder ist.  

Es ist empfehlenswert auf die Kompatibilität der IT-Geräte zu achten.  

Nützliche Links zur technischen Ausstattung:  

o Stifter-helfen: Das IT-Portal für Non-Profits. Stifter-helfen vermittelt an Vereine, Stiftungen 

und andere Non-Profits Produktspenden und Sonderkonditionen rund um IT und bietet 

weitere Services sowie relevantes Know-how https://www.stifter-helfen.de   

o Vasco Electronics – Professionelle elektronische Übersetzungsgeräte mit Spracherkennung 

und Sprachausgabe https://vasco-electronics.de 

                                                           
3 Bspw. Software zur datenschutzkonformen Beratung, Software für Fortbildungen und/oder Team- und Videokom-

munikation oder Software zum Management von Social Media.  

https://www.stifter-helfen.de/
https://vasco-electronics.de/
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Zuwendungsfähig sind im Projektstrang II Dolmetschung/Fortbildung: 

• Honorare für die Nutzung professioneller Dolmetschdienste für die Unterstützung und Be-

ratung von gewaltbetroffenen Frauen und Mädchen während der Corona-Pandemie 

Im Projektstrang II können Mittel für Dolmetschungen beantragt werden, um bei Beratungs- und 

Unterstützungsprozessen von Klient_innen, die Corona-bedingt nicht mehr Face-to-Face stattfin-

den können, eine qualifizierte Sprachmittlung zu gewährleisten. Laiendolmetscher_innen, die 

sonst häufig Dolmetschungen im Hilfesystem übernehmen, verfügen meist nicht über wichtige 

spezifische Kompetenzen für das Dolmetschen im Rahmen von Video- und Telefonkonferenzen.  

Für die Dolmetschleistungen soll auf professionelle und zum Thema Gewalt gegen Frauen und 

Mädchen besonders qualifizierte Anbieter_innen zurückgegriffen werden. Bei den Dolmetschleis-

tungen können insbesondere Fremdsprachen, Blindenschrift, Gebärdensprache und Leichte Spra-

che berücksichtigt werden. 

Es ist zu beachten, dass die beantragten Maßnahmen keine regelmäßige finanzielle Förderung von 

Ländern und Kommunen ersetzten dürfen und zeitlich bis zum 31.07.2022 abgeschlossen sein 

müssen.  

Auch für die Gestaltung und technische Umsetzung von barrierearmen Websites, Social Media Ac-

counts und Materialien für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit können Mittel beantragt werden, 

wenn dies Corona-bedingt begründet werden kann.  

• Ausgaben für Maßnahmen zur Qualifizierung der Mitarbeiter_innen für die digitalen Her-

ausforderungen durch die Corona-Pandemie 

In Projektstrang II können außerdem Mittel für Fortbildungen beantragt werden. Zu Qualifizie-

rungsmaßnahmen zur Unterstützung für gewaltbetroffene Frauen und deren Kinder zählen bei-

spielsweise Trainings, Weiterbildungen, Qualifizierungen für Fachpersonal in Frauenhäusern und 

Fachberatungsstellen, die Kontakt zu gewaltbetroffenen Frauen und deren Kindern haben.  

In folgenden Bereichen können Fortbildungen insbesondere durchgeführt werden:  

o Telefonische Beratung und Onlineberatung (Chat und Video) 

o Einsatz von Videokonferenzsystemen und E-Learning-Programmen 

o Einsatz von Social Media und Websites 
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o Organisation von digitalen Veranstaltungen 

o Datenschutz und Datensicherheit 

Nützliche Links zu Dolmetschung und Übersetzung: 

• Amra Translations https://amratranslations.eu/ 

• Berliner Initiative für gutes Dolmetschen https://berliner-initiative.org/ 

• Berufsverband der tauben GebärdensprachdolmetscherInnen e.V. https://tgsd.de  

• Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer https://bdue.de/der-bdue  

• Comtext Fremdsprachenservice GmbH https://www.sprachenservice.de/ 

• Dolatel GmbH https://dolatel.com/ 

• Dolmetschendenpool (für Freiburg) https://www.freiburg.de/pb/779289.html 

• Frey, Susanne – Übersetzungen https://www.frey-uebersetzt.de/ 

• Internationale Gesellschaft für Bildung, Kultur & Partizipation (bikup) https://www.bi-

kup.de/bikup-sprachmittlerpool  

• Intertext Fremdsprachendienst e.G. https://www.intertext.de/ 

• LingaTel – telefonischer Dolmetschdienst https://www.lingatel.de  

• Luxburg, Isabella von – Übersetzung in Leichte und Einfache Sprache http://leichtzulesen-

vonluxburg.de/ 

• Professionelle Vermittlungsplattform von Sprach- und IntegrationsmittlerInnen 

https://www.intermigras.de/angebote/leistungen  

• SAVD – Spezialist für Audio und Video Dialog https://www.savd.at  

• Servicestelle für Interkulturelles Dolmetschen und Übersetzen (für Braunschweig) 

https://www.braunschweig.de/leben/soziales/migration/Servicestelle.php  

• SMP Sprachmittlerpool Berlin UG http://smp-berlin.de/ 

• Sprach- und Integrationsmittlung (SprInt) https://www.sprinteg.de/angebot 

• Tischner, Andrea – Fortbildung, Beratung und Übersetzung in Leichte Sprache 

http://www.leicht-ist-klar.de/ 

• Translated – Übersetzungsdienste https://translated.com/willkommen 

  

https://amratranslations.eu/
https://berliner-initiative.org/
https://tgsd.de/
https://bdue.de/der-bdue
https://www.sprachenservice.de/
https://dolatel.com/
https://www.freiburg.de/pb/779289.html
https://www.frey-uebersetzt.de/
https://www.bikup.de/bikup-sprachmittlerpool
https://www.bikup.de/bikup-sprachmittlerpool
https://www.intertext.de/index.php/de/
https://www.lingatel.de/
http://leichtzulesenvonluxburg.de/
http://leichtzulesenvonluxburg.de/
https://www.intermigras.de/angebote/leistungen
https://www.savd.at/
https://www.braunschweig.de/leben/soziales/migration/Servicestelle.php
http://smp-berlin.de/
https://www.sprinteg.de/angebot
http://www.leicht-ist-klar.de/
https://translated.com/willkommen
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Nützliche Links zu Fortbildungen: 

• artop GmbH – Institut an der Humboldt-Universität zu Berlin https://www.artop.de/aka-

demie/ 

• AYGOnet – Software-Anbieter, der auch Schulungen anbietet https://www.aygo-

net.de/home.html 

• Dachverband der autonomen Frauenberatungsstellen NRW e. V. https://www.frauenbera-

tungsstellen-nrw.de/node/183 

• denkmodell GmbH https://www.denkmodell.de/ 

• Digitalcourage e. V. https://digitalcourage.de/ 

• Frauen-Computer-Schule AG https://www.fcs-m.de/ 

• FrauenComputerZentrumBerlin e. V. https://www.fczb.de 

• GFU Cyrus AG https://www.gfu.net/ 

• gut.org gAG / betterplace academy https://www.betterplace-academy.org/ 

• Haufe Akademie GmbH & Co. KG https://www.haufe-akademie.de/ 

• initio Organisationsberatung – change & development GmbH https://organisationsbera-

tung.net/ 

• Institut für E-Beratung der Technischen Hochschule Nürnberg https://www.e-beratungs-

institut.de/ 

• ISSO-academy https://isso-academy.de/ 

• Merle Beckers Online-Kurs „Digitale Kommunikation und Moderation – menschlich und 

nah“ https://wertschatz-kommunikation.de/online-kurs/ 

• Moderatorenschule Baden-Württemberg https://moderatorenschule-bw.de/ 

• Nienhaus, Andrea – Designerin und Beraterin für Kommunikation und digitale Themen 

www.andreanienhaus.de 

• Offener Kanal Kiel https://www.oksh.de/ki/mitmachen/seminare/ 

• Offener Kanal Westküste https://www.oksh.de/wk/mitmachen/seminare/ 

• Pannier, Gudrun – IT Beraterin, Dozentin und Administratorin https://pannier-schulun-

gen.de/ 

• Paritätische Akademie Berlin „Innovation & Digitalisierung“ https://akademie.org/the-

men/innovation-digitalisierung/ 

• Paritätische Akademie NRW https://www.paritaetische-akademie-nrw.de 

• Paritätische Akademie Süd https://akademiesued.org/ 

• PC-COLLEGE Training GmbH https://www.pc-college.de/ 

https://www.artop.de/akademie/
https://www.artop.de/akademie/
https://www.aygonet.de/home.html
https://www.aygonet.de/home.html
https://www.frauenberatungsstellen-nrw.de/node/183
https://www.frauenberatungsstellen-nrw.de/node/183
https://www.denkmodell.de/
https://digitalcourage.de/
https://www.fcs-m.de/
https://www.fczb.de/
https://www.gfu.net/
https://www.betterplace-academy.org/
https://www.haufe-akademie.de/
https://organisationsberatung.net/
https://organisationsberatung.net/
https://www.e-beratungsinstitut.de/
https://www.e-beratungsinstitut.de/
https://isso-academy.de/
https://wertschatz-kommunikation.de/online-kurs/
https://moderatorenschule-bw.de/
http://www.andreanienhaus.de/
https://www.oksh.de/ki/mitmachen/seminare/
https://www.oksh.de/wk/mitmachen/seminare/
https://pannier-schulungen.de/
https://pannier-schulungen.de/
https://akademie.org/themen/innovation-digitalisierung/
https://akademie.org/themen/innovation-digitalisierung/
https://www.paritaetische-akademie-nrw.de/
https://akademiesued.org/
https://www.pc-college.de/
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• Schreiben tut der Seele gut – Institut für Online-Beratung https://www.schreiben-tut-der-

seele-gut.de/ 

• Simon, Leena – Philosophin, IT-Beraterin und Netzpolitologin https://muendigkeit.digital 

(Angebot: IT-Fortbildungen für Teams von Fraueneinrichtungen, Beratung bei digitaler Ge-

walt, digitale Bildung, digitale Mündigkeit u.v.m.) 

• SOS-Stalking Sicherheitsagentur, vertreten durch Sandra Cegla https://www.sos-stal-

king.berlin/ bzw. http://www.sandra-cegla.de/ 

• Sozialpädagogisches Fortbildungszentrum Hamburg (SPFZ) https://www.ham-

burg.de/spfz/ 

• Springest GmbH – Plattform für Weiterbildung https://www.springest.de/ 

• stuhlkreis_revolte https://stuhlkreisrevolte.de/ 

• Technische Akademie Esslingen (TAE) https://www.tae.de/ 

• Windt, Karin, Dr. – Dozentin und Trainerin für Social Media Marketing, Online-PR und 

Suchmaschinenoptimierung https://www.webgewandt.de/author/webgewinndt/ 

• Wispo – tandem INSTITUT https://tandem-freiburg.org/ 

Fortbildungsangebote der Wohlfahrtsverbände:  

• https://www.awo-bundesakademie.org/startseite (AWO Bundesakademie) 

• http://www.caritas-akademien.de/wir-ueber-uns (Caritas Weiterbildungsportal) 

• https://www.diakademie.de (Diakonische Akademie für Fort- und Weiterbildung) 

• https://pb-paritaet.de (Paritätisches Bildungswerk Bundesverband) 

Hinweis: Es handelt sich bei diesen Links um eine Auswahl von Angeboten, die aufgrund ihrer 

Spezifik zum Thema „Digital Empowerment“ und ihrer Zielgruppenorientierung ausgewählt wur-

den. 

  

https://www.schreiben-tut-der-seele-gut.de/
https://www.schreiben-tut-der-seele-gut.de/
https://muendigkeit.digital/
https://www.sos-stalking.berlin/
https://www.sos-stalking.berlin/
http://www.sandra-cegla.de/
https://www.hamburg.de/spfz/
https://www.hamburg.de/spfz/
https://www.springest.de/
https://stuhlkreisrevolte.de/
https://www.tae.de/
https://www.webgewandt.de/author/webgewinndt/
https://tandem-freiburg.org/
https://www.awo-bundesakademie.org/startseite
http://www.caritas-akademien.de/wir-ueber-uns
https://www.diakademie.de/
https://pb-paritaet.de/
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Wieviel kann beantragt werden und müssen Eigen- oder Drittmittel eingesetzt werden?  

Die Zuwendung wird auf Ausgabenbasis als Projektförderung in Höhe von mindestens 1.000 Euro 

bis zur maximal möglichen Höhe von 18.000 Euro in Form der Anteilfinanzierung gewährt. Dabei 

können im Projektstrang I maximal 6.000 Euro im ersten Vorhabenzeitraum bis 31.03.2021 und 

zusätzlich maximal 6.000 Euro im zweiten Vorhabenzeitraum bis 31.03.2022 pro Einrichtung be-

antragt werden. Im Projektrang II können maximal 6.000 Euro im Vorhabenzeitraum bis zum 

31.03.2022 pro Einrichtung beantragt werden. Die Förderung setzt voraus, dass die Antragstel-

ler_innen finanzielle Eigen- oder Drittmittel in Höhe von mindestens 10 % (für technische Aus-

stattung) bzw. 20 % (für Dolmetschung/Fortbildung) der bewilligten Ausgaben in das Vorhaben 

einbringen. Das bedeutet, dass im Projektstrang I Technik die Förderung maximal 90 % der 

Ausgaben umfasst. Im Projektsstrang II Dolmetschung/Fortbildung umfasst die Förderung 

maximal 80 % der Ausgaben.  

In der Handlungsanleitung zur Antragstellung wird beispielhaft erklärt, wie Sie Ihre 

Eigenbeteiligung als Eigenmittel oder als Leistungen Dritter nachweisen können. Fördermittel aus 

anderen Förderprogrammen des Bundes können nicht als Drittmittel eingesetzt werden. Die För-

dermittel aus diesem Programm können grundsätzlich nicht als Komplementärmittel für andere 

Programme des Bundes eingesetzt werden. 

Müssen Vergleichsangebote eingeholt werden?  

Grundsätzlich gilt es bei der Verwendung von öffentlichen Fördermitteln, diese wirtschaftlich und 

sparsam zu verwenden. Um dies zu erreichen, regelt das Vergaberecht, wie öffentliche Aufträge 

erteilt werden dürfen. 

In der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) sind Regelungen getroffen worden, die durch die 

Antragsteller_innen zu beachten sind. Dolmetschungsleistungen und Fortbildungen sind als frei-

berufliche Leistungen anzusehen. Für diese sind keine Wertgrenzen festgelegt. Dies bedeutet, dass 

Zuwendungsempfänger_innen bei der Vergabe von Aufträgen nur einen Wettbewerb herstellen 

müssen, indem sie sich über mögliche Angebote informieren und ihre Auswahl in einem formlo-

sen Vergabevermerk dokumentieren.  

Bei der Vergabe von Dienstleistungen und Aufträgen (z. B. bei Anschaffungen von PCs oder Mobil-

telefonen oder bei der Erstellung von Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit) können Sie bei Ausga-

ben in Höhe von bis zu 3.000 Euro netto Aufträge direkt vergeben. Bei Aufträgen über 3.000 Euro 
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netto müssen zwei weitere schriftliche Vergleichsangebote eingeholt und bewertet werden, bevor 

der Auftrag erteilt/die Anschaffung getätigt wird. Die Vergleichsangebote müssen ebenfalls doku-

mentiert werden, um dadurch den Nachweis der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu erbringen 

und nachvollziehbar zu machen. 

Diese Regelungen sind zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie er-

weitert worden, indem die Wertgrenzen für den Direktkauf von 1.000 Euro auf 3.000 Euro erhöht 

wurden und gelten nach aktuellem Stand bis zum 31.12.2021. 

Die Entscheidung für ein Angebot ist in einem Vermerk zu dokumentieren und neben dem Ver-

trag, der Rechnung und dem Zahlungsnachweis zum Nachweis der Ausgabe im Verwendungs-

nachweis zur Prüfung vorzuhalten. Bei der Antragstellung über das Online-Portal stellen wir 

Ihnen ein Muster zu diesem Vergabevermerk zur Verfügung.  

Wichtig: Bei der Antragstellung müssen keine Vergleichsangebote eingereicht werden.  

Was kann nicht beantragt werden?  

Grundsätzlich können keine Anträge für bereits getätigte Ausgaben bzw. bereits begonnene Maß-

nahmen gestellt werden. Mit einer Maßnahme darf grundsätzlich zum Zeitpunkt der Antragstel-

lung noch nicht begonnen worden sein. Wichtig ist, dass vor Antragstellung und positiver Rück-

meldung noch keine Zahlungen getätigt und rechtliche Verbindlichkeiten (z. B. Vertragsab-

schlüsse) eingegangen werden.  

Es ist zu beachten, dass die beantragten Maßnahmen keine regelmäßige finanzielle Förderung von 

Ländern und Kommunen ersetzen dürfen und zeitlich abgeschlossen sein müssen.  

Für Personalkosten, den Kauf von Möbeln oder der Wartung von IT-Geräten kann beispielsweise 

keine Zuwendung beantragt werden.  

Kann ich Lizenzen erwerben und/oder Mobilfunkverträge abschließen, die über den Projekt-

zeitraum hinauslaufen? 

Bitte beachten Sie, dass die Fördermittel im Projektstrang I bis zum 31.03.2022 verausgabt sein 

müssen. Das bedeutet, dass Ihre Anschaffungen bis zu diesem Datum getätigt und bezahlt sein 

müssen. Daher wäre beispielsweise ein Mobilfunk- oder Lizenzvertrag, der über den 31.03.2022 
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hinaus weiterläuft, nur dann vollständig förderfähig, wenn Sie die damit verbundenen Ausgaben 

vollständig bis zu diesem Datum bezahlen können. 

Wie werden Dolmetschleistungen beantragt? 

Dolmetschleistungen werden im Antrag über die Ausgabenposition „Honorare“ beantragt. In der 

Handlungsanleitung zum Antragsverfahren finden Sie eine ausführliche Beschreibung der einzel-

nen Schritte im Online-Portal ProDaBa. Die Handlungsanleitung finden Sie auf der Website von 

FHK oder zum Download im Online-Portal ProDaBa unter dem Menü „Neuen Antrag erstellen“. 

Hierfür ist eine vorherige Registrierung im Online-Portal notwendig.  

Was passiert, wenn die zur Anschaffung geplante technische Ausstattung nicht verfügbar ist? 

Wenn die von Ihnen beabsichtigten Anschaffungen vergriffen sind, können Sie grundsätzlich auf 

gleichartige andere Technik ausweichen. Sollte eine Anschaffung teurer werden, aber eine andere 

günstiger, können sich die Positionen ausgleichen, sofern die bewilligten Gesamtausgaben dabei 

nicht überschritten werden.  

Was passiert, wenn die geplante Fortbildung ausfällt? 

Wenn die von Ihnen geplante Fortbildung nicht stattfinden sollte, können Sie grundsätzlich auf 

eine gleichartige andere Fortbildung ausweichen. Diese muss jedoch inhaltlich den Zuwendungs-

kriterien entsprechen. In einem solchen Fall wenden Sie sich bitte vorab zur Klärung der Förder-

fähigkeit an die gsub mbH. Sollte eine Fortbildung teurer werden, aber eine andere günstiger, kön-

nen sich die Positionen ausgleichen, sofern die bewilligten Gesamtausgaben dabei nicht über-

schritten werden.  

Wie wird der Weiterleitungsvertrag abgeschlossen? Wie werden Mittel angefordert?  

Nach abgeschlossener Prüfung Ihres Antrags durch FHK und die gsub mbH erhalten Sie von FHK 

einen Weiterleitungsvertrag in zweifacher Ausfertigung. Ein Ihrerseits unterschriebenes Vertrags-

exemplar übermitteln Sie an FHK zurück. Das zweite Exemplar verbleibt bei Ihnen. Mit Abschluss 

des Vertrags können Sie Fördermittel anfordern. Hierzu ist über das Ihnen bekannte Online-Portal 

ProDaBa eine Mittelanforderung zu stellen. Dazu wird Ihnen im Portal eine Handlungsanleitung 

zur Verfügung gestellt. 
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Worauf muss beim Abschluss von Honorarverträgen und der Einreichung von Rechnungen 

geachtet werden? 

Der Honorarvertrag muss den gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen (noch in Abstimmung) 

entsprechen (bspw. Ausweisung einer Steuernummer der Honorarkraft). Darüber hinaus muss 

das vereinbarte Honorar in angemessenem Verhältnis zur Qualifikation der Honorarkraft stehen 

und marktüblich sein. Dies ist von den Antragssteller_innen bei der Auswahl geeigneter Hono-

rarkräfte zu beachten.  

Im Zuge der Berichtspflicht der Zuwendungsempfänger_innen muss gegenüber der gsub mbH 

nach Abschluss des Projekts (wenn angefordert, auch bei einem Zwischennachweis) der folgende 

Nachweis erbracht werden: 

• Vertrag/Honorarvertrag 

• Vergabevermerk (Muster wird bereitgestellt)  

• Rechnung 

• ggf. Stundennachweis (nur wenn Preis pro Stunde vereinbart wurde) 

• Zahlungsnachweis (z. B. Kontoauszug)  

Muss bei der Umsetzung eines öffentlichkeitswirksamen Vorhabens auf die Förderung hinge-

wiesen werden?  

Laut Ihres Weiterleitungsvertrags müssen Sie bspw. auf Ihrem Flyer oder Ihrer Website auf die 

Förderung durch das BMFSFJ hinweisen. Grundsätzlich soll dies durch die Verwendung des Logos 

des Ministeriums geschehen. Eine Dateivorlage kann bei FHK angefordert werden. Bei der Ver-

wendung ist darauf zu achten, dass alle Veränderungen der Bildwortmarke unzulässig sind. Wei-

terhin muss das Logo immer auf weißem Grund stehen und benötigt eine Schutzzone (mindestens 

eine Adlergröße nach allen Seiten). Wenn das Logo auf einer Website verwendet wird, muss die 

Bildwortmarke mit einem Link auf die Website des BMFSFJ verknüpft sein. Im Einzelfall kann es 

auch Ausnahmen zu dieser Praxis geben.  

Für die Freigabe Ihrer Veröffentlichung kontaktieren Sie bitte die zuständige Mitarbeiterin beim 

BMFSFJ: Lena.Schuetter@bmfsfj.bund.de  

Laut des Weiterleitungsvertrags müssen Sie außerdem dem Bundesamt die aus Projektmitteln fi-

nanzierten Materialen für die Öffentlichkeitsarbeit, wie bspw. Flyer oder Broschüren, per E-Mail 

mailto:Lena.Schuetter@bmfsfj.bund.de
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als Anhang zusenden. Die hierfür zuständige Mitarbeiterin beim BAFzA erreichen Sie wie folgt: 

Eva.Walter@bafza.bund.de  

Wie läuft der Verwendungsnachweis ab?  

Für Vorhaben im Projektstrang I, die zum 31.03.2022 enden, ist der Verwendungsnachweis bis 

zum 31.05.2022 (Posteingang) einzureichen.  

Für Vorhaben im Projektstrang II, die zum 31.12.2021 enden, ist der Verwendungsnachweis bis 

zum 28.02.2022 (Posteingang) einzureichen. Bei Vorhaben, die zum 31.07.2022 enden, ist der 

Verwendungsnachweis bis zum 30.09.2022 (Posteingang) zu übermitteln. 

Sie werden zu gegebener Zeit von der gsub mbH zum Einreichen des Verwendungsnachweises 

aufgefordert und erhalten im Zuge dessen weitere Informationen sowie eine Handlungsanleitung. 

Vom Prinzip her erfolgt die Erstellung analog zur Antragstellung über das Online-Portal ProDaBa.  

Im Verwendungsnachweis sind ggf. Vergleichsangebote miteinzureichen. Bitte beachten Sie auch 

die Frage weiter oben: Müssen Vergleichsangebote eingeholt werden?  

Wie werden Datenschutz und -sicherheit im Zuwendungsverfahren gewährleistet?  

Die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die EU-Datenschutz-Grund-

verordnung (DSGVO) und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sind im Rahmen der Umsetzung 

zu berücksichtigen.  

Das Zuwendungsverfahren findet in einem hochsensiblen Bereich statt, da viele der Antragstel-

ler_innen Einrichtungen (insbesondere Frauenhäuser und Schutzeinrichtungen) vertreten, die 

eine geheime Adresse haben. Im Rahmen der Zuwendungsweiterleitung dürfen diese Adressen 

nicht öffentlich werden und müssen bei der Bearbeitung besonders geschützt sein. Eine entspre-

chende Sicherung haben FHK und der externe Finanzdienstleister gsub mbH vertraglich geregelt.  

Wer kann bei weiteren Fragen kontaktiert werden?  

Bei technischen Fragen zum Online-Portal wenden Sie sich bitte nach der Registrierung unter An-

gabe Ihrer Dok.-Nummer über prodaba-support@gsub.de oder telefonisch über die Servicenum-

mer 030 544 533 731 (Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr, Don-

nerstag von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr) an das Support-Team. 

mailto:Eva.Walter@bafza.bund.de
mailto:prodaba-support@gsub.de
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Für zuwendungsrechtliche Fragen, z. B. zur Antragstellung, zur Mittelanforderung sowie zum Ver-

wendungsnachweis, steht Ihnen das Team der gsub mbH über die E-Mail-Adresse hilfesys-

tem@gsub.de zur Verfügung. 

Für inhaltlich-fachliche Fragen, z. B. zur Begründung von Corona-bedingten Bedarfen oder Ihrem 

Weiterleitungsvertrag, können Sie die Mitarbeiterinnen bei FHK kontaktieren:  

Dr. Charlotte Binder, Referentin für das Projekt „Hilfesystem 2.0“   

Sandra Gansweid, Kaufmännische Angestellte für das Projekt „Hilfesystem 2.0“ 

hilfesystem2.0@frauenhauskoordinierung.de  

Die Mitarbeiterinnen stehen Ihnen auch telefonisch unter den Telefonnummern 030 338 43 42 61 

und 030 338 43 42 62 zu folgenden Beratungszeiten zur Verfügung: Montag, Mittwoch und Frei-

tag von 10:00 bis 12:00 Uhr sowie Montag und Donnerstag von 14:00 bis 17:00 Uhr. 

 

mailto:hilfesystem@gsub.de
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